
Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt  1 

 
Beratungsgegenstand 
 

Genehmigung des Sitzungsprotokolls der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2009 

 
 
 
GR.Strauss   stellt zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat folgenden 

 
A n t r a g  

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend möge dem Protokoll der Gemeinderatssit-
zung vom 23.03.2009 mit nachfolgender Abänderung seine Zustimmung erteilen. 
Es wurden die restlichen Tagesordnungspunkte diskutiert aber keine gültigen Beschlüsse 
gefasst. Das Sitzungsende wird auf 21.45 Uhr geändert.  
 
Wechselrede:      Bgm Bayer,  StR Mag.Ram             
Beschluss :          Der Antrag wird angenommen.                                       
 
Abst immungsergebnis:    22 St immen dafür (SPÖ, Liste Fischamend zuerst ,  
                                                              L iste Schuh, BLF, StR.Dominik)  
                                     2 St immenthal tungen (GR.Pecina, GR.Hi l l )   
                                  
.  
 
                                               
 
.  
 
                          
                                         
 



Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt 2 

 
Beratungsgegenstand 
 

Ankauf eines KFZ´s für die Bestattung 
 

Sachverhalt  
 
Das Konduktfahrzeug der Bestattung ist 21 Jahre in Verwendung. Eine Zulassung gemäß 
§ 57a KFG für ein weiteres Jahr wird aufgrund der technischen Mängel seitens der Behörde nicht 
mehr erteilt. Es wurden daher für einen VW Kombi TDI (Bus) folgende Anbote eingeholt. 
 
Fa. Kamper € 32.493,33   
Fa. Porsche Inter Auto GmbH € 32.504,33 
Autohaus Liewers € 32.737,11 
 
* Bei den Anboten der Fa. Porsche u. Liewers sind die Kosten für den Umbau der Klimaanlage im 
Fahrgastraum im Anbot noch nicht inkludiert.   
Beim Bestbieter - der Fa. Kamper liegt der Nachlass gegenüber dem Listenpreis bei 16%.  
Das Fahrzeug kann zukünftig sowohl als Konduktfahrzeug als auch für Überstellungsfahrten verwen-
det werden. 
   
Bgm. Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  
 
 

A n t r a g  
 

Der Gemeinderat möge der Anschaffung eines Kraftfahrzeuges der Type VW Kombi (Bus) TDI bei der 
Fa. Kamper zu einem Preis 32.493,33 exkl. Ust seine Zustimmung erteilen.  
 
 
Wechsel rede:    GR Ing.  Neubauer,  Bgm Bayer ,    

 
 
Beschluss -  Abst immungsergebnis :   Der Antrag wi rd  e inst immig angenommen.  



Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt 3  

 
Beratungsgegenstand 
 

Aufhebung NÖ Verkehrs - Raumordnungsprogramm 

 
Sachverhalt 
 
Das Land NÖ beabsichtigt, das Verkehrs-Raumordnungsprogramm aufzuheben. 
Dieses Verkehrs-Raumordnungsprogramm (LGBl. 8000/26-0) stammt aus dem Jahr 1975; 
aufgrund der Änderung der Umstände ist es nicht mehr aktuell und auch nicht mehr zeitge-
mäß. Vom NÖ Landesrechnungshof wurde 2001 und 2007 im Rahmen der Prüfung von 2 
Landesstraßenbauvorhaben empfohlen, das Verkehrs-Raumordnungsprogramm entweder 
auf einen aktuellen Stand zu bringen oder es außer Kraft zu setzen. 
 
Da sich die Grundlagen im Lauf der letzten Jahrzehnte geändert haben und das Landesent-
wicklungskonzept und das NÖ Landesverkehrskonzept die neueren Entwicklungen berück-
sichtigen, die in eine andere Richtung gehen, erweist sich der Regelungsinhalt des Verkehrs-
Raumordnungsprogrammes sohin als überholt. 
 
Überholt sind auch die Anlagen – so z.B. die Anlage 1, die die Aufnahme neuer oder beste-
hender Straßen in die Kompetenz des Bundes vorsieht. In der Anlage 2 geht es um den 
Ausbau eines vorrangigen Landesstraßennetzes, das den heutigen Gegebenheiten nicht 
mehr entspricht. Im Hinblick auf die geänderten Verhältnisse auch im Flug-, Kraftfahrlinien- 
und Eisenbahnverkehr erweisen sich daher die Zielsetzungen dieses Raumord-
nungsprogrammes nicht mehr zeitgemäß – so liegt beispielsweise in der Anlage 5 ein Lärm-
belastungsplan des Flughafens Schwechat nach den Flugbewegungsplan 1980 (!) vor. 
 
Da die Verkehrswege zum größten Teil bereits Bestand sind und durch die Aufhebung der 
gegenständlichen Verordnung keine Auswirkungen zu erwarten sind, kann daher auch die 
Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen. 
 
Durch die Aufhebung der Verordnung der NÖ Landesregierung vom 15.7.1975 über ein 
Raumordnungsprogramm des Verkehrswesens (Verkehrs-Raumordnungsprogramm) erge-
ben sich gegenüber der bisherigen Rechtslage keine Änderungen der Kompetenzlage, des 
Verhältnisses zu anderen landesrechtlichen Vorschriften und der finanziellen Auswirkungen 
für den Bund, das Land, die Gemeinden und Normadressaten. Auch sind Auswirkungen auf 
die Erreichung der Ziele des Klimabündnisses nicht zu erwarten. 
 
Im Sinne der Deregulierung und Bereinigung der Rechtsnormen soll daher das Verkehrs-
Raumordnungsprogramm aufgehoben werden. 
 
Der Aufhebungsentwurf war im Gemeindeamt für 2 Wochen (12.1. bis 26.1.2009) zur allge-
meinen Einsicht aufgelegt. Stellungnahmen waren an das Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht, zu richten. 
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Fortsetzung  - Seite 2 
 
 
StR.Ing.Edelmann stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  
 

A n t r a g  
 

Der Gemeinderat möge der Verordnung des Amtes der NÖ Landesregierung über die Auf-
hebung des NÖ Verkehrs-Raumordnungsprogrammes, LGBl. 8000/26, seine Zustimmung 
erteilen. 
 
 
 
 
Wechselrede:    Vbgm.Ing.Rausch, Bgm.Bayer,  GR.Ing.Schimon, Bgm.Bayer,   

 
 
Beschluss-Abst immungsergebnis:   Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 
 

 
 
 



Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt 4 

 
Beratungsgegenstand 
 

Fassadenförderungen: 
a) VOTAVA Bruno und Liselotte 
b) JÄGER Georg 
c) BUCHINGER Karl 
d) BERWEIN Anna 
e) JIRKA Paul 

 
Sachverhalt 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.3.1998 bzw. 2.4.2002 haben folgende Personen um 
Gewährung einer Förderung für die Erneuerung der Fassaden ihrer Wohnhäuser angesucht: 
 
a) VOTAVA Bruno und Liselotte, Enzersdorferstraße 19 
Die Summe der Aufwendungen beträgt laut Rechnung € 16.800,--. Die Überprüfung durch 
die Baubehörde erfolgte am 20.1.2009. Förderungsbetrag: € 1.100,-- 
 
b) JÄGER Georg, Donauarmstraße 5 
Die Summe der Aufwendungen beträgt laut Rechnungen € 8.825,44. Die Überprüfung durch 
die Baubehörde erfolgte am 24.2.2009. Förderungsbetrag: € 882,54 
 
c) BUCHINGER Karl, Wienerstraße 12 
Die Summe der Aufwendungen beträgt laut Rechnung € 21.900,--. Die Überprüfung durch 
die Baubehörde erfolgte am 24.2.2009. Förderungsbetrag: € 1.100,-- 
 
d) BERWEIN Anna, Dr. Blitzweg 1 
Die Summe der Aufwendungen beträgt laut Rechnungen € 5.063,94. Die Überprüfung durch 
die Baubehörde erfolgte am 24.2.2009. Förderungsbetrag: € 506,39 
 
e) JIRKA Paul, Gregerstraße 68 
Die Summe der Aufwendungen beträgt laut Rechnung € 3.168,--. Die Überprüfung durch die 
Baubehörde erfolgte am 24.2.2009. Förderungsbetrag: € 316,80  
 
StR.Ing.Edelmann stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  
 

A n t r a g  
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend möge aufgrund der Förderungsrichtlinien 
sowie der erfolgten Überprüfungen durch die Baubehörde folgende Förderungen für die Er-
neuerung von Fassaden gewähren: 
 
Name Wohnhaus Förderungsbetrag 
VOTAVA Bruno u. Liselotte Enzersdorferstraße 19 € 1.100,00 
JÄGER Georg Donauarmstraße 5 €    882,54 
BUCHINGER Karl Wienerstraße 12 € 1.100,00 
BERWEIN Anna Dr. Blitzweg 1 €    506,39 
JIRKA Paul Gregerstraße 68 €    316,80 
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Wechselrede:     Keine 

 
 
Beschluss-Abst immungsergebnis:   Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 
 
Vbgm. Ing.Rausch war bei der Abstimmung nicht anwesend. 



Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt 5 

 
Beratungsgegenstand 
 

Gewährung eines Darlehens an den ATSV Fischamend Köpper  
 

Sachverhalt 
 
Das Kabinengebäude des ATSV Fischamend steht vor der Fertigstellung. Seitens des Lan-
des NÖ, Abt. Sportförderung wurde eine Förderung in Höhe von € 20.000,-- zugesichert.  
Die Auszahlung dieses Betrages soll im April 2009 erfolgen. Um die Umkleidekabinen 
zeitgerecht zur Saisoneröffnung fertig stellen zu können, ist der ATSV Fischamend an die 
Gemeinde mit der Bitte herangetreten bis zum Erhalt der Förderung einen Betrag von 
€ 20.000,-- zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung zu stellen. 
 
Bgm Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  

 
A n t r a g  

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend möge dem ATSV Fischamend Köpper ein 
zinsenloses Darlehen in Höhe von € 20.000,-- zur Fertigstellung des Kabinengebäudes ge-
währen. Das Darlehen ist bis zum Erhalt der zugesicherten Sportförderung, spätestens aber 
bis zum 02.05.2009 der Stadtgemeinde Fischamend zurückzuzahlen.    
 
 
Wechselrede:       Keine 

 
 
Beschluss- Abst immungsergebnis:  Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 
 



Gemeinderatssitzung 
am 09.04.2009 

   
Tagesordnungspunkt 6 

 
Beratungsgegenstand 
 

Ergänzung zum Mietvertrag mit dem ATSV Fischamend vom 20.06.2007   

 
Sachverhalt 
 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2007, Top 4 wurde mit dem ATSV Fischamend ein 
Mietvertrag über Anmietung des Fußballplatzes samt Nebenanlage auf dem Grundstück 
191/1, EZ 880 abgeschlossen. Die Stadtgemeinde Fischamend hat zwischenzeitlich eine 
steuerliche Analyse durch die Fa. Kommunalconsult durchführen lassen. Die Analyse ergab 
unter anderem, dass die in diesem Vertrag vereinbarte Jahresmiete in Höhe von € 200,-- 
exkl. Ust für die steuerliche Anerkennung durch das Finanzamt möglicherweise zu gering 
bemessen wurde. 
Die Höhe der jährlichen Miete wird nun so bemessen, dass ab Mietbeginn (1.7.2007) 1,5% 
Absetzung für Abnutzung der Investitionskosten für die abnutzbaren Teile des Sportplatzes 
zuzüglich der Betriebskosten gedeckt sind.      
 
Bgm Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  

 
A n t r a g  

 
Der Gemeinderat möge der beiliegenden Ergänzung zum Mietvertrag vom 20.6.2007 mit 
dem ATSV Fischamend Köpper seine Zustimmung erteilen.                                         
  
 
 
 
 
 
Wechselrede:   StR.Mag.Ram, Bgm.Bayer,  GR.Ing.Neubauer,  Bgm.Bayer,   

 
 
Beschluss-Abst immungsergebnis:  Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 



Beilage zu Top 6 

Ergänzung zum Mietvertrag vom 20. Juni 2007 
 
abgeschlossen zwischen dem 
 

Vermieter: 
Stadtgemeinde Fischamend 

2401 Fischamend, Gregerstraße 1 
 
 

Mieter: 
ATSV Fischamend Köpper 

2401 Fischamend, Enzersdorferstraße 34 
 
 

Mietobjekt 
 

Das Mietobjekt besteht aus der Liegenschaft 191/1 EZ 880, auf dem sich der 
Fußballplatz befindet. 
 

Zusatzvereinbarung 
 

Diese Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag zwischen der Stadtgemeinde 
Fischamend und dem ATSV Fischamend Köpper bezieht sich auf den Punkt 
III. Miethöhe, der wie folgt geändert wird: 
 
Die vereinbarte Miete beträgt € 1.850,00 zuzüglich 20% Umsatzsteuer (€ 370,00) pro 
Jahr. Die Miete wird entsprechend nach verrechnet. 
 
Sämtliche andere Punkte aus dem Mietvertrag vom 20. Juni 2007 bleiben von dieser 
Zusatzvereinbarung unberührt. 
 
 
 
Fischamend, am                    
 
 
Für den ATSV Fischamend Köpper:                   Für die Stadtgemeinde Fischamend: 
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Tagesordnungspunkt 7 

 
Beratungsgegenstand 
 

Beschlussfassung über eine 20%ige umsatzsteuerpflichtige Vermietung des geplanten 
    Seniorentageszentrums an Dritte 

 
Sachverhalt 
 
Grundsätzlich ist beabsichtigt nach Fertigstellung das Seniorentageszentrum an einen 
Betreiber zu vermieten. Um in den Genuss des Vorsteuerabzuges zu kommen ist es aber 
notwendig, bereits vor Baubeginn einen Beschluss über die umsatzsteuerpflichtige Vermie-
tung an Dritte zu fassen. 
 
 
Bgm. Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  

 
A n t r a g  

 
Der Gemeinderat möge eine 20%ige umsatzsteuerpflichtige Vermietung des geplanten Se-
niorentageszentrums an Dritte beschließen. 
 
 
 
 
 
Wechselrede:   StR.Mag.Ram, Bgm.Bayer,  Vbgm.Ing.Rausch, StR.Mag.Ram, 
                     GR.Strauss,  GR.Ing.Neubauer,   

Die „Liste Fischamend zuerst“ stimmt dem Antrag zu, da das Seniorentageszentrum auch 
an eine Tochtergesellschaft der Gemeinde vermietet werden kann.  

 
Beschluss                              Der Antrag wird angenommen.   
 
Abst immungsergebnis:             23 St immen dafür (SPÖ, Lis te Fischamend  
                                                                        zuerst ,  ÖVP, BLF) 
                                              2   Gegenst immen (Lis te Schuh) 

 



Gemeinderatssitzung 
am  09.04.2009 

 
Tagesordnungspunkt 8 

 
Beratungsgegenstand 
 

Badeordnung für das Badebiotop Fischamend 
 

Sachverhalt 
 
Das Badebiotop wurde nun seitens der zuständigen Behörde genehmigt und wird kurzfristig 
von der Stadtgemeinde Fischamend übernommen. Die Eröffnung soll im Juni 2009 erfolgen. 
Um das Badebiotop betreiben zu können ist es erforderlich, nachfolgende Badeordnung zu 
beschließen. 
 

Badeordnung 
 

Mit dem Eintritt in die Badeanstalt verpflichten Sie sich nachfolgende Bedingungen anzuer-
kennen: 
 

1. Pflichten der Badeanstalt 
a) Die Badeanstalt ermöglicht den Fischamender Bürgern die Einrichtungen im 

Rahmen der Vorschriften dieser Badeordnung auf eigene Gefahr entgeltlich 
zu benützen. 

b) Die Badeanstalt steht dafür ein, dass die Anlagen vorschriftsgemäß errichtet, 
bedient und gewartet werden. Insbesondere hat die Badeanstalt alle gelten-
den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Weitere Verpflichtun-
gen der Badeanstalt bestehen nicht. 

 
2. Haftung 

a) Die Badeanstalt haftet nur für Schäden, die sie oder ihr Personal dem Gast durch 
rechtswidriges, insbesondere vertragswidriges und schuldhaftes Verhalten zuge-
fügt hat. 

b) Die Badeanstalt haftet nicht für Schäden, die durch Missachtung der Badeord-
nung, allfälliger sonstiger Benützungsregeln, Nichtbeachtung der Anweisung des 
Personals oder durch sonstiges eigenes Verschulden des Geschädigten, insbe-
sondere auch durch Eingriffe dritter Personen verursacht werden. 

 
3. Aufsicht und Kontrollen 

a) Der Gast nimmt zur Kenntnis, dass keine ständige Badeaufsicht in der Badean-
stalt anwesend ist. Die Badegäste übernehmen für ausgeübte Sportarten auf dem 
Badegelände die damit verbundenen Gefahren. 

b) Für die Beaufsichtigung von Kindern, Unmündigen und Minderjährigen sowie 
Nichtschwimmern haben die aufsichtspflichtigen Personen gehörig vorzusorgen. 
Diese Aufsicht bleibt auch bei Nichtbetreten oder vorzeitigem Verlassen des Ge-
ländes der Badeanstalt aufrecht. 

c) Die Badeanstalt kontrolliert im Rahmen des Zumutbaren mit Hilfe ihres Personals 
die Einhaltung der Badeordnung. Wird ordnungswidriges Verhalten festgestellt, 
werden die betreffenden Personen verwarnt und können erforderlichenfalls des 
Geländes verwiesen werden. 

d) Die Gäste sind verpflichtet, den Anweisungen des zuständigen Personals der 
Badeanstalt uneingeschränkt Folge zu leisten. 
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e) Im besonderen Fällen kann auch ein Besuchsverbot für die Zukunft ausgespro-
chen werden. 

f) Wird die amtlich zulässige Besucherzahl überschritten, kann die Badeanstalt mit 
Hilfe des zuständigen Personals den Zutritt weiterer Besucher untersagen. In 
diesen Fällen haben Besuchswillige mit Wartezeiten zu rechnen. 

g) Die Badeanstalt behält sich vor Personen, deren Zulassung zum Badebesuch 
bedenklich erscheint, den Zutritt ohne Angabe von Gründen zu verwehren. 

 
4. Öffnungszeiten 
Die Badesaison beginnt am 01.05 und endet am 30.09. 
Die Öffnungszeiten sind Montag – Sonntag von 9.00 bis 19.00 Uhr 
Die Badeanstalt behält sich das Recht vor, bei Schlechtwetter, Revisionsarbeiten etc. 
auch während der Badesaison die Badeanlage geschlossen zu halten. 
 
5. Hygienebestimmungen 
Die Gäste sind in der gesamten Badeanlage zu größter Sauberkeit verpflichtet. 
Der Barfußbereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
Die Badeanlage darf nicht mit ansteckenden Krankheiten besucht werden. 
Vor jedem Betreten des Badebiotops ist aus hygienischen Gründen zu duschen. 
Die Benützung von Seife, Shampoos oder Waschmitteln sowie das Waschen der Bade-
bekleidung im Badebiotop sind untersagt. 
 
6. Benützung 
Eintrittsberechtigt sind nur Personen, welche in Fischamend über einen Hauptwohnsitz 
verfügen. 
Die Benützung der Badeanlage ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte laut Tarifordnung 
zulässig. Die Tarifordnung ist Teil der Badeordnung. 
 

Tarifordnung 
 
Für das Badebiotop sind nur Saisonkarten erhältlich. 

 
Eintrittspreise: 
 
Kinder bis zum 6. Lebensjahr      frei 
 
Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr,  € 10,00 
 
Jugendliche ab dem vollendeten 15. Lebensjahr   € 20,00 
und Erwachsene 
 
Sämtliche Preise enthalten 20 % Ust.  
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Bgm. Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  

 
A n t r a g  

 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend möge oben angeführter Badeordnung für 
das Badebiotop Fischamend seine Zustimmung erteilen. 
 
 
Wechselrede:    StR.Mag.Ram, Bgm.Bayer,  Vbgm.Ing.Rausch, 
GR.Ing.Baumgart l inger,  Bgm.Bayer,  GR.Weinzier l ,  Bgm.Bayer,GR.Ing.Neu-
bauer,  Bgm.Bayer,  GR.Ing.Neubauer,  Bgm.Bayer,  GR.Ing.Neubauer,  Bgm. 
Bayer,  GR.Burger,  Bgm.Bayer,  GR.Ing.Neubauer,  Bgm.Bayer,  GR.Burger,  
Bgm.Bayer,  Vbgm.Ing.Rausch, GR.Ing.Neubauer,  GR.Wit tmann,Bgm.Bayer,  
GR.Ing.Neubauer,  Bgm.Bayer,  GR.Stumpf,  GR.Ing.Neubauer,  Vbgm.Ing.  
Rausch, GR.Ing.Neubauer,  Vbgm.Ing.Rausch, GR.Ing.Schimon, Bgm.Bayer,  
StR.Dominik,  GR.Ing.Neubauer,    

 
Beschluss:                            16 dafür (SPÖ, ÖVP) 
                                            9 Gegenst immen, (Liste Fischamend zuerst ,  
                                                                      L iste Schuh, BLF)    
Abst immungsergebnis:           Der Antrag wird angenommen.  
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Tagesordnungspunkt 9 

 
Beratungsgegenstand 
 
Resolution – Mehr Sicherheit in der Gemeinde 

 
Sachverhalt  
 
Kriminalität, großes Verkehrsaufkommen in weiten Teilen NÖ’s und eine Vielzahl von neuen 
Herausforderungen in Zusammenhang mit einem gesellschaftspolitischem Wandel prägt das 
Gesamtbild der niederösterreichischen Ballungszentren aber auch der ländlichen Region. 
 
Die Statistik der Kriminalentwicklung der letzten Jahre in Niederösterreich zeigt, dass die 
Zahl der Delikte in den NÖ Gemeinden steigt und die Aufklärungsquote sinkt. Diese Negativ-
entwicklung schreitet von Jahr zu Jahr weiter voran und ein Ende ist nicht absehbar. 
 
In den letzten Jahren wurden in Niederösterreich zahlreiche Planstellen innerhalb der Poli-
zeistruktur gestrichen, Personal abgebaut und nicht neu besetzt sowie zahlreiche Dienststel-
len geschlossen. Es fehlen daher bereits jetzt rund 500 PolizistInnen zur Dienstverrichtung in 
Niederösterreich. 
 
Sowohl das subjektive als auch das objektive Sicherheitsgefühl der NiederösterreicherInnen 
ist schwer beeinträchtigt. Das nicht nachvollziehbare Einsparen bei Dienstposten in Nieder-
österreich geht eindeutig zu Lasten der Bevölkerung. 
 
In Fischamend ist der Polizeiposten seit Jahren unterbesetzt. Wichtige Kontrolltätigkeiten der 
Exekutive können nicht ausreichend durchgeführt werden. So wird das LKW Durchfahrtsver-
bot nur unzureichend kontrolliert. Weiters nehmen die Einbrüche in Fischamend stark zu. 
Eine Aufstockung von Dienstposten wäre daher unbedingt erforderlich. 
 
Eine umfassende Bedarfsanalyse in Niederösterreich ist daher unumgänglich. Der Staat hat 
in der Republik Österreich für Sicherheit zu sorgen und so sollten diese zentralen Aufgaben 
nicht von privaten Sicherheitsdiensten übernommen werden. 
 
Bgm. Bayer  stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden 
 

A n t r a g  
 
Aus all den oben erwähnten Gründen spricht sich der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fi-
schamend mit aller Entschiedenheit gegen die Schließung weiterer Polizeidienststellen und 
den Abbau von Planstellen innerhalb der Exekutive aus und fordert die NÖ Landesregierung 
auf, geeignete Maßnahmen zu treffen um die Sicherheit in den NÖ Gemeinden zu gewähr-
leisten, zu stärken und auszubauen, insbesonders mit der zuständigen BMI Maria Fekter 
unverzüglich Kontakt aufzunehmen. Weiters fordert der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Fischamend eine deutliche Aufstockung des Personals in den Dienststellen. 
 
Wechselrede:    Keine  
 
Beschluss-Abst immungsergebnis:   Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Tagesordnungspunkt 10  

 
Beratungsgegenstand 
 
Klagseinbringung gegen Christ Josef sen. 

 
Sachverhalt 
 
Aufgrund der Lokalaugenscheine der Baubehörde vom 24.10.2006 bzw. 22.1.2007 wurde 
mit Bescheid vom 15.6.2007 Herrn Josef Christ sen. der baupolizeiliche Auftrag zur Entfer-
nung der von ihm konsenslos errichteten Absperrungen im Bereich des Dr. Wengerweges 
erteilt. Aufgrund der von Hr. Christ in offener Frist eingebrachten Berufung bestätigte der 
Stadtrat als Baubehörde II. Instanz mit Bescheid vom 19.9.2007 den Bescheid des Bürger-
meisters. Herr Christ erhob dagegen das außerordentliche Rechtsmittel der Vorstellung beim 
Amt der NÖ Landesregierung. 
Mit Bescheid vom 20.10.2008 wurde seitens des Amtes der NÖ Landesregierung der Vor-
stellung Folge gegeben und der Bescheid der Baubehörde II. Instanz zur neuerlichen Ent-
scheidung an die Stadtgemeinde Fischamend zurückverwiesen. 
In rechtlicher Hinsicht wurde dazu von der Oberbehörde ausgeführt: 
Nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes trifft die Verpflichtung 
zur Beseitigung eines rechtswidrigen Bauwerks den jeweiligen Eigentümer des Bauwerks, 
unabhängig davon ob er oder ein Dritter den bauordnungswidrigen Zustand herbeigeführt hat 
(VwGH vom 14.12.2004, Zl. 2002/05/0686). Die Baubehörden haben in ihren Bescheiden die 
Vorfrage des Eigentumsrechtes an den Absperrungen so beurteilt, dass die Absperrungen 
durch Hr. Christ errichtet wurden und daher auch sein Eigentum darstellen. Gemäß § 297 
ABGB ist es jedoch so, dass für Dauer bestimmte Bauwerke unselbständige Bestandteile der 
Liegenschaft sind (siehe hiezu auch das Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 27.2.1996, 1 
O b 519/96, RZ 1997/20). Da über das Eigentumsrecht an den verfahrensgegenständlichen 
Einfriedungen in einer bindenden Weise vom Gericht noch nicht entschieden und auch kein 
Verfahren beim zuständigen Gericht eingeleitet worden ist, hatten die Baubehörden der 
Stadtgemeinde Fischamend ihre Bescheide so hin mit Rechtswidrigkeit belastet. Es ist daher 
erforderlich, den Bescheid des Stadtrates vom 19.9.2007 zu beheben und in weiterer Folge 
eine Klage gegen Herrn Christ Josef sen. einzubringen.  
Eine eingeholte Rechtsauskunft bei Hr. Dr. Sailer ergab ebenfalls, dass eine Klärung der 
Angelegenheit nur mehr auf dem Zivilrechtsweg herbeigeführt werden kann. Es soll eine Ei-
gentumsfreiheitsklage eingebracht werden. 
 
Bgm. Bayer stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden  
 

A n t r a g  
 

Der Gemeinderat möge der Einbringung einer Eigentumsfreiheitsklage gegen Hr. Josef 
Christ sen., geb. 4.12.1925 seine Zustimmung erteilen. 
Mit der Rechtsvertretung der Stadtgemeinde Fischamend soll Hr. Dr. Josef Sailer betraut 
werden. 
 
Wechselrede:   GR.Ing.Neubauer,  Bgm.Bayer,  
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